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RS OGH 1979/10/2 9Os146/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1979

Norm

StGB §128 A

Rechtssatz

Querschnittlähmung allein muß nicht unbedingt einen im § 128 (1) 1 StGB genannten Zustand begründen. Es kommt

vielmehr darauf an, ob das Opfer nach den Umständen des konkreten Falles gerade dadurch außerstande gesetzt war,

seinen Besitz gegen gewaltlose Wegnahme zu schützen.
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